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	Bundesamt für Sozialversicherungen Geschäftsfeld Familie, Generationen und Gesellschaft

Effingerstrasse 20

3003 Bern


Bern, 14. Januar 2010 

Vernehmlassung „Totalrevision des Jugendförderungsgesetzes“

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir möchten uns herzlich bedanken für die Möglichkeit, Stellung nehmen zu können zum Entwurf des neuen Jugendförderungsgesetzes. 

Allgemeine Bemerkungen

Im Grundsatz stimmen wir dem Gesetzesentwurf zu. Vor allem begrüssen wir, dass mit dem neuen Gesetz

· mehr Klarheit im Bereich der Jugendförderung geschaffen wird

· auch die offene Jugendarbeit Berücksichtigung findet

· ebenfalls die Kinder ab 4 Jahren erfasst werden 

· die Unterstützung der Jugendsession gesetzlich verankert wird.

Als problematisch empfinden wir im Gesetzesvorschlag

· die Finanzierung der Gemeinden für zeitlich begrenzte Vorhaben

· die Unterscheidung bei den Zielgruppen in Bezug auf das Alter

· die Regelungen im Bereich des Informations- und Erfahrungsaustausches.

Bemerkungen aus Sicht der Gewerkschaften und Arbeitnehmerverbänden
Wir sind dankbar für die Erwähnung der „Jugendabteilungen der Gewerkschaften“ auf Seite 29 des erläuternden Berichtes. Die Gewerkschaften leisten mit ihrer Jugendarbeit und ihren Jugendabteilungen einen wichtigen Beitrag zur sozialen und politischen Integration der Jugendlichen. Von der politischen Stellungnahme auf nationaler Ebene über Kurse und Veranstaltungen  sowie Informationen (Broschüren, Websites) für und von Jugendlichen bis hin zu Beratungsgesprächen für Jugendliche ist alles zu finden. Die gewerkschaftlichen Jugendabteilungen zeichnen sich dabei durch starke multikulturelle Durchmischungen aus. Die gratis angebotenen Kurse und Veranstaltungen sind niederschwellig zugänglich. 

Aus Sicht der Gewerkschaften und Arbeitnehmerverbände ist es wichtig, dass die Jugendarbeit der einzelnen Verbände national in einem Dachverband koordiniert wird. Wir gehen davon, dass die im Art. 7.1 erwähnte Koordinationsplattform die Strukturen der Gewerkschaften aufnimmt und der Arbeitnehmerdachverband als Koordinationsplattform angesehen wird. 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln

Art. 1 Gegenstand

	Absatz b streichen
	Dieses Gesetz regelt:

b. die Unterstützung der Gemeinden für zeitlich begrenzte Vorhaben im Bereich der ausserschulischen Arbeit.

Die Unterstützung der Gemeinden können wir nicht befürworten. Projekte der Gemeinden sind von den Kantonen zu unterstützen, nicht vom Bund. Der Bund hat gesamtschweizerisch oder sprachregional tätige Organisationen zu subventionieren, die ja gerade nicht die Möglichkeit haben, als gesamtschweizerische oder sprachregionale Organisationen Geld von den Kantonen oder Gemeinden zu erhalten. 


Art. 4 Zielgruppen

	Art. 4 ändern
	Zielgruppen dieses Gesetzes sind:

a. alle in der Schweiz wohnhaften Kinder und Jugendlichen ab dem Kindergartenalter bis zum vollendeten 25. Altersjahr;

b. Jugendliche bis zum vollendeten 30. Altersjahr, die unentgeltlich in leitender, beratender oder betreuender Funktion in einer privaten Trägerschaft tätig sind.

Die Unterscheidung zwischen „betroffenen“ und „leitenden“ Jugendlichen im vorgeschlagenen Gesetzestext ist sinnvoll. Sie bildet eine wichtige Realität der ausserschulischen Jugendarbeit ab. Die Einführung einer Unterscheidung zwischen 25- und 30-Jährigen ist allerdings zu hinterfragen. Sie schafft mehr Schwierigkeiten als sie Probleme löst. Denn der Übergang vom Jugendalter ins Erwachsenalter ist fliessend. 

· So zieht sich einerseits die grosse Mehrzahl der so genannten Jugendlichen sich vor dem 25. Altersjahr aus der Jugendarbeit zurück und die grosse Mehrzahl der „leitenden“ Jugendlichen ist unter 25 Jahren.

· Andererseits gibt es Situationen, in denen über 25-Jährige sich verstärkt für eine politische oder gesellschaftliche Integration interessieren und allenfalls bereit sind, ehrenamtliche Führungsfunktionen zu übernehmen.

Damit die Angebote der ausserschulischen Jugendarbeit nicht mit unnötigen gesetzlichen Hürden und Abgrenzungen zu kämpfen haben, schlagen wir eine neue Formulierung vor: 

Zielgruppen dieses Gesetzes sind: 

a. (neu)alle in der Schweiz wohnhaften Kinder und Jugendlichen ab dem Kindergartenalter bis zum vollendeten 30. Altersjahr, die 

· entweder als Betroffene von den Zielen des Gesetzes profitieren

· oder als leitende, beratende oder betreuende Person unentgeltlich in einer privaten Trägerschaft tätig sind. 




Art. 7 Finanzhilfen für die Betriebsstruktur und für regelmässige Aktivitäten

	Absatz 1

Ergänzung im erläuternden Bericht
	Im Artikel 7 werden die Dachverbände und Koordinationsplattformen erwähnt. Wir gehen davon aus, dass Travail.Suisse als Dachverband der Arbeitnehmenden als Koordinationsplattform angeschaut wird. Für unsere Jugendarbeit und Jugendabteilungen  in den Verbänden spielt die koordinierende Funktion des Dachverbandes eine zentrale Rolle. Wir stellen daher den Antrag, dass im erläuternden Bericht Dachverbände der Arbeitnehmenden als eine mögliche Art der Koordinationsplattform erwähnt werden.



	Absatz 2.c.1
	c. regelmässige Aktivitäten in mindestens einem der folgenden Bereiche durchführen

1. Organisation von Veranstaltungen im Bereich ausserschulische Arbeit,
Der Begriff „Veranstaltung“ scheint uns nur schlecht abzubilden, was in der ausserschulischen Jugendarbeit alles für Aktivitäten durchgeführt werden können. Wir schlagen deshalb vor, den engen Begriff „Veranstaltungen“ durch die Worte „Angebote und Tätigkeiten“ zu ergänzen. 

d. regelmässige Aktivitäten in mindestens einem der folgenden Bereiche durchführen

1. Organisation von Veranstaltungen Angeboten und Tätigkeiten im Bereich ausserschulische Arbeit,



Art. 11

	streichen

Art. 11 neu formulieren
	Der Bund kann den Gemeinden Finanzhilfen gewähren für zeitlich begrenzte Vorhaben von gesamtschweizerischer Bedeutung, die Modellcharakter für de Weiterentwicklung der ausserschulischen Arbeit haben. 

Wie wir schon bei Artikel 1 erwähnt haben, können wir die direkte Unterstützung der Gemeinden nicht befürworten. Wir sehen allenfalls eine Möglichkeit, Gemeinden Finanzhilfen zu gewähren, wenn ein nationaler Jugendverband oder Jugenddachverband zusammen mit einer regionalen Jugendorganisation und einer Gemeinde ein Pilotprojekt mit Modellcharakter durchführen möchte. 

(Neu) Der Bund kann den Gemeinden Finanzhilfen gewähren, wenn das Vorhaben in einem direkten Zusammenhang steht mit einem Vorhaben gemäss Art. 8. 




Art. 18 Informations- und Erfahrungsaustausch

	Absatz 2

streichen

Absatz 3

streichen

Absatz 2 und 3 neu formulieren
	2. Er fördert den Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen den in der Kinder und Jugendpolitik tätigen Fachpersonen.

3. Er stellt Informationen über bewährte Arbeitsformen der ausserschulischen Arbeit zur Verfügung.

Travail.Suisse hat grosse Mühe mit diesen zwei Regelungen. Wir finden, dass diese zwei Tätigkeiten den Dachverbänden der Jugendarbeit übergeben werden sollen. Es sollen nicht auf Bundesebene Tätigkeiten gemacht werden, welche durch die Dachverbände der Jugendarbeit selber wahrgenommen werden können. 

2. (neu) Er unterstützt die Dachverbände in ihrer Aufgabe, den Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen den in der Kinder- und Jugendpolitik tätigen Fachpersonen. 

3. (neu) Er ermöglicht den Dachverbänden, Informationen über bewährte Arbeitsformen der ausserschulischen Arbeit zur Verfügung zu stellen. 




Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen.

Mit den besten Grüssen

	
	Im Namen der drei Verbände

Travail.Suisse, Syna und transfair
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Bruno Weber-Gobet

Mitglied der Geschäftsleitung Travail.Suisse  
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